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Provisorische Buszufahrtsstrasse Ried
Kredit; Direktion Planung und Verkehr

Bericht des Gemeinderates an das Parlament

1. Ausgangslage

Die Erschliessung des Riedquartiers in Niederwangen mit dem öffentlichen Verkehr (öV) hat der
Gemeinderat als Legislaturziel 2006 - 2009 definiert. In enger Zusammenarbeit mit der Regio-
nalen Verkehrskonferenz (RVK) wurde dafür gesorgt, dass das Quartier mit grossem öV-
Potenzial durch eine Schlaufenfahrt mit der Linie 29 (Niederwangen-Kleinwabern) ans öV-Netz
angeschlossen werden kann. Um dies zu ermöglichen, muss eine bustaugliche Verbindung
zwischen der Landorf-/Riedstrasse und dem Schürlirain erstellt werden. Ein entsprechendes
Bauprojekt wurde zonenkonform ausgelöst, dagegen gab es von Seiten der Betroffenen Wider-
stand. Das Parlament hat sich am 10. Dezember 2007 in einem dringlichen Vorstoss mit dem
Thema befasst und auf Antrag des Gemeinderates der Überprüfung der Linienführung zuge-
stimmt. Ein externes Ingenieurbüro hat in der Folge eine alternative Linienführung, welche be-
reits im Vorstoss als "Variante grün" ins Spiel gebracht wurde, geprüft und als Projekt ausgear-
beitet. Diese führt ab der Riedstrasse nördlich des Weilers in den Schalenholzweg. Die Detail-
abklärungen haben nun ergeben, dass die baulichen Aufwendungen für die Realisierung we-
sentlich grösser sind als angenommen.

2. Weshalb provisorisch?

Parallel zur Projektierung der Busspur fand der Wettbewerb für die weitere Überbauung im Ried
statt. Den Teilnehmenden wurde die vorgesehene Linienführung bereits angegeben - im Sinne
einer Übergangslösung. Eine der Wettbewerbsaufgaben bestand darin, eine Lösung für die
definitive Linienführung der Buserschliessung ins Ried aufzuzeigen. Das mittlerweile von der
Jury empfohlene und vom Gemeinderat zur Weiterbearbeitung beschlossene Projekt "Papillon",
vermag in diesem Aspekt nicht zu überzeugen. Es muss im Bereich des Reiterhofes Guggis-
berg sowie bezüglich der Gesamtlänge der Busstreckenführung überarbeitet werden. Bis für
das Ried eine neue Planung von den Stimmberechtigten beschlossen und rechtskräftig wird,
braucht es ca. 2 Jahre.

Aus der Entwicklungsgeschichte im Ried ist bekannt, dass die Realisierung in den einzelnen
Baufeldern lange Zeiträume in Anspruch nehmen kann. Vor diesem Hintergrund kann heute
kein Zeitpunkt für die Realisierung der Basiserschliessung gemäss Siegerprojekt "Papillon"
genannt werden, es können etliche Jahre vergehen. So lange will der Gemeinderat mit der öV-
Erschliessung der bestehenden Siedlung im Ried nicht warten. Dies insbesondere auch des-
halb, weil der Bau von Ried W8 und W9 mit insgesamt 150 neuen Wohnungen begonnen hat.
Um zu verhindern, dass sich diese neuen Bewohnerinnen und Bewohner primär an der Indivi-
dualmobilität orientieren, ist auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2009 eine Busspur zu er-
richten, deren Lebensdauer zum heutigen Zeitpunkt nicht genau eingeschätzt werden kann.
Deshalb ist von einem Provisorium, welches Jahre oder Jahrzehnte in Betrieb sein kann, zu
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sprechen. Zusammen mit der bestehenden Siedlung ergibt sich ein öV-Potenzial von geschätz-
ten 1'000 Anwohnerinnen und Anwohner welche im Perimeter der neuen Haltestelle Ried (Kur-
ve Schürlirain/Brüggbühlstrasse) wohnhaft sind. Damit bekennt sich der Gemeinderat den öV
dort zu fördern, wo Potenzial aber in diesem Fall auch ein gewisses zeitliches Risiko vorhanden
ist. Bereits heute, aufgrund der Wettbewerbsergebnisse, ein Definitivum zu bauen wäre ver-
früht, es müsste eine zweispurige Strasse und mindestens auf einer Seite ein Trottoir gebaut
werden. Die Projektierung und Ausführung würde dabei wesentlich aufwändiger und in finan-
zieller Hinsicht ginge es um eine weit höhere Summe.

3. Das Projekt

Die Linie 29 weist in den Spitzenstunden (Morgen, Mittag und Abend) einen 10-Minutentakt auf,
was bedeutet, dass die Strasse mit insgesamt 12 Midibussen pro Stunde belastet wird (Fahr-
zeuggesamtgewicht ca. 12 Tonnen). Damit ist klar, dass die Strasse erhöhten Belastungen
genügen muss und nicht als Schotterstrasse oder Feldweg ausgeführt werden kann (Gewicht
PW 1-2 Tonnen).
Die Projektierung der Strasse erfolgte nach folgendem Grundsatz: So viel wie nötig, so wenig
wie möglich. Die Strassenlasten werden über eine minimal dimensionierte Fundationsschicht an
den Untergrund abgegeben. Der Belagsaufbau entspricht den kleinstmöglichen Stärken, die die
Norm überhaupt noch zulässt. Auf eine Versteinung der Strassenränder wurde gänzlich verzich-
tet. Sämtliche Abhänge werden als unverbaute Böschungen ausgeführt.

Das kostentreibende Element stellt die Entwässerung der Strasse dar. Die ursprüngliche An-
nahme, das anfallende Wasser direkt über die Strassenschulter im angrenzenden Boden ver-
sickern zu lassen, hat sich aufgrund zweier Versickerungsversuche, die durch den Geologen
durchgeführt wurden, als nicht praktikabel erwiesen. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens
strebt nahezu gegen null, eine so erstellte Strasse würde damit regelmässig geflutet. Ein ge-
ordneter Busbetrieb ist damit nicht mehr möglich. Die Entwässerung erfolgt nun via Einlauf-
schächte in die Kanalisation und letztlich in die Abwasserreinigungsanlage. Dieser Umstand hat
zur Folge, dass einerseits bauliche Mehraufwendungen auszuweisen und zusätzlich Kanalisati-
onsanschlussgebühren zu entrichten sind.

Die gewählte Linienführung entspricht dem Konsens aus der Anwohnerschaft, der Bautechnik,
des Busbetriebs und ist baubewilligt. Sie richtet sich primär an den Höhenkurven des Gelän-
des und versucht möglichst wenig der angrenzenden Fläche zu zerschneiden. Letzteres be-
gründet die liegenschaftsnahe Linienführung im südlichen Bereich.

Die Strasse ist für den Begegnungsfall Bus, Velo und Fussverkehr konzipiert. Das Kreuzen der
Busse ist nur in den eigens dafür vorgesehenen Ausweichstellen möglich. Die Strasse ist au-
sserdem für den motorisierten Individualverkehr gesperrt – nicht jedoch für die Velofahrenden
und die zu Fussgehenden. Wie bereits erwähnt, wird die neue Haltestelle in der Kurve Schürli-
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rain/Brüggbühlstrasse erstellt, der bisherige Haltepunkt an der Landorfstrasse mit heute sehr
geringem Fahrgastpotenzial, wird ersatzlos aufgehoben.

4. Kosten

Die Gesamtprojektkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Tiefbauarbeiten Strasse 245'000.–
Entwässerung 115'000.–
Öffentliche Beleuchtung 8'000.–

Zwischentotal Tiefbauarbeiten 368'000.–

Honorare 35'000.–
Korrektur Vertikalversätze Brüggbühlstrasse (2 Stk, abfräsen) 45'000.–
Bauliche Anpassungen Bushaltestelle Ried, Überdachung beidseitig 60'000.–
Anschlussgebühren für Strassenentwässerung 40'000.–
Reserve 30'000.–

Total Planungs- und Realisierungskosten 578'000.–

MWST 7.6% 43'928.–

Total Planungs- und Realisierungskosten inkl. MWST. 621'928.–

Kostenbeteiligung Miteigentümergesellschaft (MEG) -120'000.–

Total zu Lasten Konto Nr. 242.501.0665 501'928.–
Total zu Lasten Konto Nr. 242.501.0665 (gerundet) 500'000.–

Der Strassenbau mit der Entwässerung und den Honoraren (ohne Anschlussgebühr für die
Strassenentwässerung) ergibt einen Quadratmeter-Preis von Fr. 308.–.

Im Vergleich dazu:
 Alpenstrasse Fr. 322.–
 Schwarzenburgstrasse Fr. 450.–
 Seftigenstrasse Fr. 500.–

5. Termine/Kommunikation

Die Terminplanung sieht folgende Meilensteine vor:
 Ausführung Sommer/ Herbst 2009
 Eröffnung (Fahrplanwechsel) Dezember 2009

Da die Strasse neu gebaut wird, entstehen keine Umleitungen. Die direkt betroffene Anwohner-
schaft wird vor dem Baubeginn schriftlich über das Projekt orientiert, eine Zufahrtsmöglichkeit
ist immer garantiert. Vor dem Baubeginn wird in einer Medienmitteilung das Projekt erläutert.

6. Abschreibung des Postulats 0724 (Grüne) "Buserschliessung Ried auf bestehendem
Strassennetz"

Der erwähnte Vorstoss hatte verlangt, die geplante Buserschliessung Ried (Buslinie 29) zu
überprüfen (Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates siehe Beilage 1). Wie in der Aus-
gangslage dargelegt, hat der Gemeinderat das erwähnte Postulat mit einem externen Auftrag
erfüllt (Bericht Beilage 2). Er empfiehlt aus betrieblichen Gründen die Variante blau, die grüne
diagonale ist (zwar zeitkritisch) auch möglich. Nicht in Frage kommt die im Vorstosstext favori-
sierte Variante rot, die sich an der bestehenden Riedstrasse und dem Schalenholzweg orien-
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tiert. Aufgrund der Einschätzung des Berichtes und der Einsprachen, wurde die Kompromissva-
riante grün als Detailprojekt ausgearbeitet und liegt nun zur Ausführung vor. Das Postulat 0724
(Grüne) "Buserschliessung Ried auf bestehendem Strassennetz" kann daher als erfüllt abge-
schrieben werden.

7. Folgen bei Ablehnung des Geschäfts

Das baubewilligte Projekt der Erstellung einer Busspur im Ried verfällt nach max. 4 Jahren. Es
ist davon auszugehen, dass der heutige Modalsplitt Ried (Verhältnis des öffentlichen und indivi-
duellen Verkehrs) im Vergleich mit anderen Quartieren ungünstig ist, dies wird auch in Zukunft
so bleiben. Auch den Neuzuzügerinnen der Überbauung Ried W8/W9 wird nichts anderes übrig
bleiben, als ihre Mobilitätsbedürfnisse vorwiegend mit dem Auto abzudecken. Insbesondere
Familien ohne eigenes Fahrzeug werden sich vor diesem Hintergrund kaum im Ried niederlas-
sen. Bis das Ried mit seinem bereits heute ausgewiesenen Fahrgastpotenzial eine öV-
Erschliessung erhält, können Jahre, im schlechteren Fall Jahrzehnte vergehen. Für die Zukunft
der gesamten Überbauung Ried ist die möglichst rasche öV-Anbindung ein wichtiges Signal
und Anreiz für Investoren und potentielle Käuferschaft.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Für die provisorische Busspur Ried wird ein Kredit von Fr. 500’000.– zuzüglich allfälliger
Teuerung zu Lasten Konto 242.501.0665, Buszufahrtstrasse Ried, bewilligt.

2. Das Postulat 0724 (Grüne) "Buserschliessung Ried auf bestehendem Strassennetz" wird als
erfüllt abgeschrieben.

Köniz, 25. Februar 2009

Der Gemeinderat

Beilagen

 0724 Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates
 öV-Erschliessung Ried, Gutachten Variantenbeurteilung, smt, 17. 1. 2008
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1 Ausgangslage

Die Gemeinde Köniz hatte in einer ersten Stufe zwei Varianten (Blau und Rot) für

mögliche Linienführungen der geplanten ÖV-Erschliessung Ried ausgearbeitet.

Aufgrund verschiedener Kriterien wurde die Variante Blau ausgearbeitet und publi-

ziert. Auf das Baugesuch wurde Einsprache erhoben. An der Eignungsverhand-

lung vom 16. 11. 07 wurde abgemacht, dass ein neutrales Büro ein Gutachten

erstellt und die einzelnen Varianten beurteilt. Dem Büro dienen sind sämtliche

Unterlagen (Protokolle und Einsprachen usw.) als Grundlage.

Gegenstand des folgenden Berichtes ist es, die beiden Varianten zu überprüfen

und zu beurteilen. Neben den Aspekten des ÖV’s sind auch weitere Kriterien wie

die Verkehrssicherheit, Landschaftsraum usw. in die Beurteilung mit einzubezie-

hen. Zudem ist zu prüfen, ob es neben den beiden ursprünglichen Varianten noch

weitere Lösungsmöglichkeiten gibt.

2 Rahmenbedingungen

Die neue Linienführung durch das Ried hat zur Folge, dass ein zeitlicher Mehrbe-

darf für die gesamte Fahrzeit der Linie 29 resultiert. Gemäss dem Bericht „Ange-

botskonzept ÖV Bern West“ vom 21.09.06 darf der zeitliche Mehrbedarf nicht mehr

als 1-2 Minuten betragen. Diese äusserst knappe Zeitvorgabe verlangt eine mög-

lichst ungestörte, flüssige Linienführung.

Basierend auf der VSS-Norm muss die Fahrbahnbreite 4.5m betragen, damit der

Begegnungfall Velo<> Bus ohne Sicherheitsrisiko möglich ist. Die Beanspruchung

der Strasse durch den ÖV verlangt einen soliden Aufbau was den Strassenkoffer

betrifft. Dies gilt für allfällige neue Strassen wie auch für die bestehenden Stras-

sen. Insbesondere der Schalenholzweg erfüllt diesbezüglich die Anforderungen

nicht. Hingegen kann aufgrund der Frequentierung und des Nutzungsanspruches

auf Randabschlüsse verzichtet werden.

Gemäss dem heutigen Fahrplan verkehrt die Linie 29 in den Spitzenstunden im

10-Minuten Takt (6-8 Uhr / 12-13 Uhr / 16-18 Uhr) und in den Zwischenzeiten mit

einem 15-Minuten Takt. Dies bedeutet, dass in den Spitzenstunden 12 Busse bzw.

in den Zwischenzeiten 8 Busse verkehren, 6 zw. 4 in jede Richtung.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich Kurse im Bereich Schürlirain / Schalen-

holzweg begegnen (siehe Graphischer Fahrplan im Anhang), womit Ausweichstel-

len unumgänglich sind.
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10 Fazit und Empfehlung

Die Beurteilung der verschiedenen Aspekte zeigt auf, dass vor allem die Variante

Rot gegenüber den Varianten Blau und Grün grosse Defizite bzw. Konfliktpotentia-

le aufweist. Insbesondere im Bereich ÖV und Verkehrssicherheit sind grosse Be-

denken vorhanden, welche nur durch massive Massnahmen und Eingriffe einge-

schränkt werden können. So können die engen Kurven nicht einfach begradigt

werden. Zudem sind aufgrund der Überlagerung der einzelnen Verkehrsführungen

öfters Begegnungsfälle zu erwarten, welche sich wiederum negativ auf die Fahrzeit

auswirken. Werden die einzelnen „Verzögerungen“ kumuliert ergibt sich eine äus-

serst heikle Situation betreffend Fahrplanstabilität.

Es ist festzuhalten, dass die genannten Problempunkte bei den Varianten Blau und

Grün nicht vollumfänglich gelöst sind, aufgrund der Entflechtung der Verkehrs-

ströme und der flüssigeren Linienführung doch beträchtlich verbesserte Situatio-

nen vorliegen.

Werden die beiden Varianten Blau und Grün einander gegenübergestellt zeigt

sich, dass in allen Aspekten ausser dem Landschaftsbild und den Kosten, die Va-

riante Blau besser abschneidet.

Eine Gewichtung der einzelnen Kriterien ist aufgrund der z.T. subjektiven Beurtei-

lung relativ schwierig. Wird aber von der Kernaufgabe ausgegangen, dass für das

Gebiet Ried eine gute ÖV-Erschliessung geschaffen werden soll, kann folgende

Folgerung gemacht werden:

Das ÖV-Angebot muss für den Benutzer sehr attraktiv sein. Zentral ist, dass die

Umsteigebeziehungen gewährleistet werden und keine langen Wartezeiten in Kauf

genommen werden müssen. Diese Anforderungen können nur durch einen stabi-

len Fahrplan gewährleistet werden. Die Fahrplanstabilität hängt von verschiedenen

Faktoren ab, welche nicht alle direkt im Gebiet Ried beeinflussbar sind (z.B. Stau-

situation Zentrum Köniz). Hingegen können eine flüssige Linienführung und eine

möglichst ungestörte Fahrt hinzu beitragen, dass der Zeitverlust auf dem neu er-

schlossenen Teilstück minimal ist.

Basierend auf der ausgeführten Folgerung zeigt sich, dass die Variante Blau der

Variante Grün zu bevorzugen ist. Die Störungsanfälligkeit ist bei der Variante Blau

am geringsten was sich grundsätzlich positiv auf die Fahrplanstabilität auswirkt.

Aufgrund dieser Faktenlage empfehlen wir die Variante Blau umzusetzen.
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